
AMTSBLATT
für die Gemeinde Oberkrämer
Jahrgang 20  Oberkrämer,   21.10.2021  Nr. 7

für die Gemeinde OberkrämeräääääääääääääbbbbbbbbbbbbbbOOOOOOOOOOOOOOddddddddddddddddddddddddddddüüüüüüüüüü GGGGGGGGGGGGGG eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee rrrrrrrrrrrmmmmmmmmmmmrrrrrrrrrrrkkkkkkkkkkkkkkrrrrrrrrrrriiiiiiiiiinnnnnnnnnnniiiiiiiiiii mmmmmmmmmmmrrrrrrrrrrffffffffffffffffffffffffffüüü  iii iii äää

Impressum

Herausgeber: 
Gemeinde Oberkrämer,  Der Bürgermeister,  Eichstädt, Perwenitzer Weg 2, 
16727 Oberkrämer, Tel.: 03304 39320, Fax: 03304 393239

Verantwortlich für die amtlichen und nichtamtlichen Textbeiträge sowie 
redaktionelle Bearbeitung: 
Hauptamt: Sarah-Lynette Braband, Tel.: 03304 393242

Anzeigenannahme und Druck: 
Osthavelland-Druck Velten GmbH, Wilhelmstr. 31, 16727 Velten 
Montag bis Freitag: 8:00 Uhr bis 16:30 Uhr, 
Tel.: 03304 3974-0, Fax: 03304 562039,  
E-Mail: info@osthavelland-druck.de

Aufl age: 5.150

Bezugsmöglichkeiten:
Das Amtsblatt für die Gemeinde Oberkrämer liegt nach seinem Erscheinen 
kostenlos in der Gemeindeverwaltung, Perwenitzer Weg 2 in 16727 Oberkrä-
mer aus. Es ist außerdem bei der Gemeinde Oberkrämer gegen Erstattung der 
Portokosten zu beziehen.



Seite 2 Amtsblatt für die Gemeinde Oberkrämer

Amtsblatt 7 - Jahrgang 20

Amtliche Mitteilungen

Allgemeine Wahlbekanntmachung der Wahlleiterin
für die Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters am 23. Januar 2022 in der Gemeinde Oberkrämer ...................................... ...2

Öffentliche Bekanntmachung
Aufforderung an die Parteien, politischen Vereinigungen und Wählergruppen zur Benennung von Wahlausschussmitgliedern.. 5

Öffentliche Bekanntmachung
Aufforderung an die Parteien, politischen Vereinigungen und Wählergruppen zur Benennung von Wahlvorstandsmitgliedern....5

Bekanntmachung über das Recht auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die 
Wahl des Landrates des Landkreises Oberhavel am 28. November 2021.................................................................................. ...6

Bekanntmachung über den Beginn und das Ende der Wahlzeit sowie über Wahlbezirke/ Wahllokale für die Wahl des Landrates 
des Landkreises Oberhavel am 28. November 2021  .................................................................................................................. ...7

Amtliche Mitteilungen

Allgemeine Wahlbekanntmachung der Wahlleiterin
für die Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters am 23. 

Januar 2022 in der Gemeinde Oberkrämer

Gemäß § 64 Abs. 3 des Brandenburgischen Kommunalwahl-
gesetzes (BbgKWahlG) in der Fassung der Bekannt-machung 
vom 09. Juli 2009 (GVBl. I 2009, S. 396), geändert durch 
Gesetz vom 29. Juni 2018 (GVBl. I/18, [Nr. 16], S. 2) mache 
ich zur Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde 
Oberkrämer am 23. Januar 2022 Folgendes bekannt:

I. Tag der Hauptwahl und der etwaigen Stichwahl 
sowie der Wahlzeit
Auf der Grundlage des § 64 Abs. 2 BbgKWahlG hat 
der Landrat des Landkreises Oberhavel als Tag für 
die Hauptwahl des hauptamtlichen Bürgermeisters 

Sonntag, den 23. Januar 2022 und

als Tag für die etwa notwendig werdende Stichwahl 

Sonntag, den 13. Februar 2022

festgesetzt.

Die Hauptwahl und die etwaige Stichwahl fi nden in der Zeit von 
8 Uhr bis 18 Uhr statt.
II. Auff orderung zur Einrechung 
von Wahlvorschlägen 

Nachdem die Aufsichtsbehörde des Landkreises Oberhavel 
den Haupt- und Stichwahltermin sowie die Wahlzeit für die 
Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde 
Oberkrämer festgesetzt hat, fordere ich gemäß § 31 Abs. 2 Satz 
3 Brandenburgische Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) 
auf, die Wahlvorschläge für diese Wahl möglichst frühzeitig 
einzureichen. Ergänzend hierzu weise ich auf Folgendes hin:
A. Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist

1. Wahlvorschläge können von Parteien, 
politischen  Vereinigungen, Wählergruppen und Einzel-
bewerbern eingereicht werden (§ 69 Abs. l BbgKWahlG).

Daneben können Parteien, politische Vereinigungen und 
Wählergruppen auch gemeinsam einen Wahlvorschlag 
als Listenvereinigung einreichen (§ 63 i.V.m. § 32 
Abs. l Satz l BbgKWahlG). Sie dürfen sich nur an 
einer Listenvereinigung beteiligen; die Beteiligung an 
einer Listenvereinigung schließt einen eigenständigen 
Wahlvorschlag aus (§ 32 Abs. l Satz 2 und 3 BbgKWahlG).

2. Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig 
eingereicht werden. Sie müssen gemäß § 
69 Abs. 2 BbgKWahlG spätestens bis zum

18. November 2021, 12.00 Uhr, 

bei der Wahlleiterin der Gemeinde Oberkrämer Gemeindever-
waltung Oberkrämer, Perwenitzer Weg 2, 16727 Oberkrämer
schriftlich eingereicht werden.
        
B. Inhalt der Wahlvorschläge

1. Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anlage 5b 
(zu § 33 Abs. 1 Satz 1 BbgKWahlV) eingereicht werden. 

Sie müssen enthalten:

a) den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder die 
Tätigkeit, den Tag der Geburt, den Geburtsort, die Staats-
angehörigkeit und die Anschrift der Bewerberin oder des 
Bewerbers,

b) als Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereinigung 
den vollständigen Namen der einreichenden Partei oder 
politischen Vereinigung und, sofern sie eine Kurzbe-
zeichnung verwendet, auch diese. Der im Wahlvorschlag 
angegebene Name der Partei oder politischen Vereinigung 
muss mit dem Namen übereinstimmen, den diese im Lande 
führt,

c) als Wahlvorschlag einer Wählergruppe den Namen der 
einreichenden Wählergruppe und, sofern sie eine Kurzbe-
zeichnung verwendet, auch diese. Aus dem Namen muss 
hervorgehen, dass es sich um eine Wählergruppe handelt. 
Der Name und die etwaige Kurzbezeichnung dürfen nicht 
den Namen von Parteien oder politischen Vereinigungen 
oder deren Kurzbezeichnung enthalten,

d) als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung den Namen der 
Listenvereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch diese. Daneben sind die Namen und, 
sofern vorhanden, auch die Kurzbezeichnungen der an ihr 
beteiligten Parteien, politischen Vereinigungen und Wähler-
gruppen anzugeben.

 Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines 
Einzelbewerbers (Einzelwahlvorschlag) darf bei der 
Bezeichnung nur den Namen der Bewerberin oder des 
Bewerbers enthalten.

2. Daneben soll der Wahlvorschlag Namen, Anschrift und 
Telekommunikationsanschluss der Vertrauensperson und 
der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten. Als 
Vertrauensperson kann auch die/der Bewerber/in benannt 
werden.

 Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, sind nur 
die Vertrauensperson und die stellvertretende Vertrau-
ensperson, jede für sich, berechtigt, verbindliche 
Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegen-
zunehmen.



Amtsblatt für die Gemeinde Oberkrämer

Amtsblatt 7 - Jahrgang 20

Seite 3

3. Der Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereinigung 
muss in jedem Fall von mindestens zwei Mitgliedern des 
für das Wahlgebiet zuständigen Vorstandes, darunter der 
Vorsitzende oder sein Stellvertreter, unterzeichnet sein.

 Der Wahlvorschlag einer Wählergruppe muss in jedem Fall von 
dem Vertretungsberechtigten unterzeichnet sein. Die Vertre-
tungsberechtigung ist auf mein Verlangen nachzuweisen.

 Der Wahlvorschlag einer Listenvereinigung muss in jedem Fall 
von jeweils mindestens zwei Mitgliedern des für das Wahlgebiet 
zuständigen Vorstandes der an ihr beteiligten Parteien und 
politischen Vereinigungen, darunter jeweils der Vorsitzende 
oder sein Stellvertreter, sowie den Vertretungsberechtigten 
der an ihr beteiligten Wählergruppen unterzeichnet sein.

 Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder 
eines Einzelbewerbers muss von dieser/diesem 
persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein.

4. Wichtige Beschränkungen

4.1 Jeder Wahlvorschlag darf nur eine/n Bewerber/in enthalten 
(§ 70 Abs. l BbgKWahIG).

4.2 Jede/r Bewerber/in darf nur auf einem Wahlvorschlag 
benannt sein (§ 70 Abs. 7 BbgKWahIG).

4.3 Die/Der Bewerber/in auf dem Wahlvorschlag einer Partei 
darf nicht Mitglied einer anderen Partei sein, die mit einem 
eigenen Wahlvorschlag zur Wahl antritt (§ 63 i.V.m. § 28 
Abs. 4 BbgKWahIG).

C. Voraussetzungen für die Benennung als Bewerber/in

1. Die Benennung als Bewerber/in auf einem Wahlvorschlag 
einer Partei, politischen Vereinigung, Wählergruppe 
oder Listenvereinigung ist an folgende Voraussetzungen 
geknüpft:

a) Die/Der Bewerber/in muss gemäß § 65 Abs. 2 bis 5 
BbgKWahIG wählbar sein.

b) Die/Der Bewerber/in muss durch eine Nominationsver-
sammlung gemäß § 33 

 BbgKWahIG bestimmt worden sein.

c) Die/Der Bewerber/in muss ihrer/seiner Benennung auf 
dem Wahlvorschlag schriftlich zustimmen. Die Zustimmung 
ist nach dem Muster der Anlage 7b (zu § 33 Abs. 2 Nr. 1 
BbgKWahlV) abzugeben. Wird der Wahlvorschlag von einer 
Partei eingereicht, hat der/die Bewerber/in in der Zustim-
mungserklärung zudem ihre oder seine Parteimitgliedschaft 
anzugeben oder zu erklären, dass sie oder er parteilos ist.

Die in Buchstabe a und c genannten Vorausetzungen gelten 
ferner für Einzelbewerber.

2. Wählbarkeit von Deutschen sowie Unionsbürgern

2.1 Gemäß § 65 Abs. 2 BbgKWahlG sind alle Personen wählbar, 
die
•  Deutsche oder Unionsbürger sind,
• am Tag der Hauptwahl das 18. Lebensjahr vollendet 

haben und
• in der Bundesrepublik Deutschland ihren ständigen 

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.

2.2.1 Ein/e Deutsche/r ist nach § 65 Abs. 3  
BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie/er
• gemäß § 11 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 BbgKWahlG von der 

Wählbarkeit ausgeschlossen ist, 
• infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die 

Fähigkeit zur Bekleidung öff entlicher Ämter nicht besitzt,

• aus dem Beamtenverhältnis entfernt, dem das Ruhegehalt 
aberkannt oder gegen den in einem dem Disziplinarver-
fahren entsprechenden Verfahren durch die Europäische 
Union, in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäi-
schen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
eine entsprechende Maßnahme verhängt worden ist, 
in den auf die Unanfechtbarkeit der Maßnahme oder 
Entscheidung folgenden fünf  Jahren oder

• wegen einer vorsätzlichen Tat durch ein deutsches 
Gericht oder durch die rechtsprechende Gewalt eines 
anderen Mitgliedsstaates der Europäischen Union 
oder eines Vertragsstaates des   Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum zu iner Freiheits-
strafe verurteilt worden   ist, die bei einer Beamtin 
oder einem Beamten den Verlust der Beamtenrechte 
zur Folge hätte, in   den auf die Unanfechtbarkeit der 
Maßnahme oder Entscheidung folgenden fünf Jahren.

2.2.2 Ein/e Unionsbürger/in ist nach § 65 Abs. 4 BbgKWahlG    
  nicht wählbar, wenn sie/er
• eine der drei Voraussetzungen des § 65 Abs. 3 

BbgKWahlG erfüllt oder
• infolge einer zivil- oder strafrechtlichen 

Einzelfallentscheidung im Herkunftsmit-
gliedstaat die  Wählbarkeit nicht besitzt.

2.3 Mit dem Wahlvorschlag ist der Wahlleiterin eine 
Bescheinigung der Wahlbehörde nach dem Muster 
der Anlage 8b (zu § 33 Abs. 2 Nr. 2 BbgKWahlV) 
einzureichen, dass die/der vorgeschlagene Bewerber/
in wählbar ist. Die Bewerberin oder der Bewerber haben 
gegenüber der Wahlbehörde an Eides statt zu versichern, 
dass sie nicht nach § 65 Absatz 3 BbgKWahlG von der 
Wählbarkeit ausgeschlossen sind. Die Wahlbehörde darf 
die Wählbarkeit nur bescheinigen, wenn ihr die Erklärung 
vorliegt (Mustervordruck bei der Wahlleitung erhältlich).

 Unionsbürger, die schriftlich ihre Zustimmung 
zur Kandidatur erklärt haben, müssen mit der 
Be-scheinigung nach Satz l zusätzlich eine Versicherung 
an Eides statt nach dem Muster der Anlage 8c

 (zu § 33 Abs. 2 Nr. 3  BbgKWahlV) über ihre Staatsangehö-
rigkeit und darüber vorlegen, dass sie in ihrem Herkunfts-
mitgliedstaat nicht von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind.

3. Zur Aufstellung der Bewerberin oder des Bewerbers gemäß 
§ 33 BbgKWahIG

3. l Die/Der Bewerber/in einer Partei oder politischen 
Vereinigung muss in einer Versammlung der zum Zeitpunkt 
ihres Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet wahlbe-
rechtigten Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung 
in geheimer Abstimmung bestimmt worden sein (Mitglieder-
versammlung). Dies kann auch durch Delegierte geschehen, 
die von den Mitgliedern (Satz 1) aus ihrer Mitte in geheimer 
Wahl hierzu besonders gewählt worden sind (Delegierten-
versammlung). 

3.2 Die/Der Bewerber/in einer Wählergruppe muss in einer 
Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts 
im gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten Mitglieder der 
Wählergruppe (Mitgliederversammlung) oder, wenn die 
Wählergruppe nicht mitgliedschaftlich organisiert ist, in einer 
Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im 
Wahlgebiet wahlberechtigten Anhängerinnen und Anhänger 
der Wählergruppe (Anhänger¬versammlung) in geheimer 
Abstimmung bestimmt worden sein. Dies kann auch 
durch Delegierte geschehen, die von den Mitgliedern oder 
Anhängern (Satz 1) aus ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu 
besonders gewählt worden sind (Delegiertenversammlung). 
Die Ausführungen zu Punkt 3.1 gelten für mitgliedschaftlich 
organisierte Wählergruppen entsprechend.
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3.3 Die/Der Bewerber/in einer Listenvereinigung muss in einer 
gemeinsamen Mitglieder- oder Delegiertenversammlung in 
geheimer Abstimmung bestimmt worden sein; im Übrigen 
gelten die Bestimmungen des § 33 BbgKWahIG sinngemäß.

3.4 Zu den Versammlungen sind die Mitglieder, Anhänger oder 
Delegierten von dem zuständigen Vorstand der Partei oder 
politischen Vereinigung oder dem Vertretungsberechtigten 
der Wählergruppe mit einer mindestens dreitägigen Frist 
entweder einzeln oder durch öff entliche Ankündigung 
einzuladen.

3.5 Jede/r stimmberechtigte Teilnehmer/in der Versammlung 
ist für die geheime Wahl der Bewerberinnen und Bewerber 
sowie der Delegierten für die Delegiertenversammlung 
vorschlagsberechtigt. Den Bewerberinnen und Bewerbern 
ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. In der 
Versammlung müssen sich mindestens drei Mitglieder, 
Anhänger oder Delegierte an der Abstimmung beteiligen.

3.6 Über die Mitglieder-, Anhänger- oder Delegiertenver-
sammlung ist eine Niederschrift nach dem Muster der 
Anlage 9b (zu § 33 Abs. 2 Nr. 4 BbgKWahlV) zu fertigen, 
die dem Wahlvorschlag beizufügen ist. Aus der Niederschrift 
muss die ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung 
der geheimen Wahl der Bewerberin oder des Bewerbers 
hervorgehen (§ 63 Abs. 1 i.V.m. § 33 Abs. 5 Satz 1 und 
2 BbgKWahIG). Aus der Niederschrift müssen die Art, der 
Ort und die Zeit der Versammlung, die Form der Einladung, 
die Anzahl der erschienenen Mitglieder, Anhängerinnen 
und Anhänger oder Delegierten, sowie das Ergebnis der 
geheimen Wahl hervorgehen. Hierbei haben der/die Leiter/
in der Versammlung und zwei von der Versammlung 
bestimmte Teilnehmer an Eides statt zu versichern, dass die 
gesetzlichen Mindestanforderungen an eine demokratische 
Aufstellung der Kandidatinnen und Kandidaten gemäß § 33 
Abs. 5 BbgKWahlG beachtet worden sind.

D. Unterstützungsunterschriften

1. Befreiung von dem Erfordernis von Unterstützungsunter-
schriften

1.1 Wahlvorschläge von Parteien und politischen Vereinigungen, 
die am Tag der Bekanntmachung des Wahltages aufgrund 
eines zurechenbaren  Wahlvorschlags im  Deutschen 
Bundestag oder im Landtag Brandenburg durch mindestens 
einen im Land Brandenburg gewählten Abgeordneten oder 
im Kreistag des Landkreises Oberhavel durch mindestens 
einen Kreistagsabgeordneten oder in der Gemeindever-
tretung der Gemeinde Oberkrämer durch mindestens einen 
Gemeindevertreter seit deren letzter Wahl ununterbrochen 
vertreten sind, sind von dem Erfordernis von Unterstüt-
zungsunterschriften nach § 70 Abs. 6 BbgKWahIG befreit.

1.2 Wahlvorschläge von Wählergruppen, die am Tag der Bekannt-
machung des Wahltages aufgrund eines zurechenbaren 
Wahlvorschlags im Kreistag des Landkreises Oberhavel 
durch mindestens einen Kreistagsabgeordneten oder in 
der Gemeindevertretung der Gemeinde Oberkrämer durch 
mindestens einen Gemeindevertreter seit der letzten Wahl 
ununterbrochen vertreten sind, sind von dem Erfordernis 
von Unterstützungsunterschriften befreit.

1.3 Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt ferner 
nicht für den Amtsinhaber, der sich der Wiederwahl stellt, 
sowie für Listenvereinigungen, wenn mindestens eine der 
an ihr Beteiligten wenigstens eine der in Nummer D 1.1 oder 
D 1.2 genannten Voraussetzungen für die Befreiung von 
diesem Erfordernis erfüllt.

1.4 Wahlvorschläge von Einzelbewerbern, die am heutigen Tag 
aufgrund eines eigenen Wahlvorschlags in der Gemeinde-
vertretung der Gemeinde Oberkrämer seit der letzten Wahl 
ununterbrochen vertreten sind, sind von dem Erfordernis 
von Unterstützungsunterschriften befreit.

2. Wichtige Hinweise

2.1 Dem Wahlvorschlag einer Partei, politischen Vereinigung, 
Wählergruppe, Listenvereinigung, Einzelbewer¬berin oder 
eines Einzelbewerbers, die/der nicht nach der vorstehenden 
Nummer 1 von dem Erfordernis von Unterstützungsun-
terschriften befreit ist, sind nach § 70 Abs. 5 BbgKWahlG 
mindestens 20 Unterstützungsunterschriften von den im 
Wahlgebiet wahlberechtigten Personen beizufügen.

 Die persönliche, überprüfbare Unterstützungsunterschrift der 
wahlberechtigten Person ist spätestens bis zum Mittwoch, 
17. November, 16:00 Uhr bei der Wahlbehörde zu leisten. 
Sie kann auch bei einem ehrenamtlichen Bürgermeister im 
Land Brandenburg, vor einem Notar oder einer anderen zur 
Beglaubigung von Unterschriften ermächtigten Stelle auf 
einer Unterschriftenlist geleistet werden; die dort geführten 
Unterschriftenlisten sind der Wahlbehörde bis 16:00 Uhr des 
67. Tages vor der Wahl (17. November 2021) vorzulegen. 

2.2 Die erforderlichen Unterstützungsunterschriften sind auf 
amtlichen Formblättern für Unterschriftenlisten nach dem 
Muster der Anlage 6 (zu § 32 Abs. 4, Nr. 3 BbgKWahIV) 
unter Beachtung folgender Vorschriften zu erbringen:

2.2.1 Die Formblätter werden von mir auf Anforderung 
der Vertreter der Wahlvorschlagsträger sofort bei 
der Wahlbehörde Gemeindeverwaltung Oberkrämer, 
Perwenitzer Weg 2, 16727 Oberkrämer (im Einwohner-
meldeamt) aufgelegt.

 Bei der Anforderung sind Familienname, Vornamen (bei 
mehreren Vornamen sind der Rufname oder die Rufnamen 
zu unterstreichen) und Anschrift der nominierten Bewerberin 
oder des Bewerbers anzugeben.

 Daneben ist beim Wahlvorschlag einer Partei, politischen 
Vereinigung, Wählergruppe oder Listenvereinigung deren 
Name und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, 
auch diese, anzugeben. Außerdem hat der Wahlvor-
schlagsträger durch schriftliche Erklärung zu bestätigen, 
dass die Bewerberin oder der Bewerber gemäß § 33 
BbgKWahlG bestimmt worden ist oder eine Ausfertigung 
der Niederschrift über die Bestimmung der Bewerberin 
oder des Bewerbers vorzulegen. Beim Wahlvorschlag einer 
Listenvereinigung sind ferner auch die Namen, und, sofern 
vorhanden, die Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten 
Gruppierungen anzugeben.

 Beim Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines 
Einzelbewerbers ist die Bezeichnung „Einzel¬wahlvorschlag“ 
anzugeben.

 Auf Anforderung des Wahlvorschlagträgers werde ich 
unter den vorgenannten Voraussetzungen auch amtliche 
Formblätter für die Unterzeichnung des Wahlvorschlags vor 
einem ehrenamtlichen Bürgermeister im Land Brandenburg, 
vor einem Notar oder einer anderen zur Beglaubigung 
ermächtigten Stelle ausgeben.

2.2.2 Wahlvorschläge von Parteien, politischen 
Vereinigungen, Wählergruppen oder Listenvereinigungen 
dürfen erst nach der Bestimmung der Bewerberin oder des 
Bewerbers nach § 33 BbgKWahlG unterzeichnet werden. 
Vorher geleistete Unterstützungsunterschriften sind ungültig.

2.2.3 Eine wahlberechtigte Person darf nur jeweils einen 
Wahlvorschlag für die Wahl des hauptamtlichen Bürger-
meisters der Gemeinde Oberkrämer unterzeichnen. Hat 
eine Person für diese Wahl mehr als einen Wahlvorschlag 
unterzeichnet, so sind sämtliche von ihr für diese Wahl 
geleisteten Unterstützungsunterschriften ungültig.

2.2.4 Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der 
Unterzeichnung gegeben sein. Die 

  Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch die Bewerberin 
oder den Bewerber selbst ist 

  unzulässig.
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2.2.5 Neben der Unterschrift sind Familienname, Vornamen 
(bei mehreren Vornamen der Rufname oder die Rufnamen), 
Tag der Geburt und Anschrift der unterzeichnenden Person 
sowie das Datum der Unterschriftsleistung anzugeben. Die 
unterzeichnende Person hat sich vor der Unterschrifts-
leistung auszuweisen. Die Zurücknahme gültiger Unterstüt-
zungsunterschriften ist wirkungslos.

2.2.6 Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer 
körperlichen Behinderung einer Hilfe bei der Unterschrifts-
leistung bedarf, kann eine Person ihres Vertrauens 
(Hilfsperson) bestimmen, die Unterschriftsleistung 
vorzunehmen; Hilfsperson kann auch ein Bediensteter der 
Wahlbehörde oder der Notar sein. Die Unterschriftsleistung 
durch die Hilfsperson ist auf der Unterschriftenliste zu 
vermerken.

2.2.7 Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer 
Behinderung nicht in der Lage ist, die Wahlbehörde 
aufzusuchen, kann auf Antrag die Unterstützungsunterschrift 
durch Erklärung vor einem Beauftragten der Wahlbehörde 
ersetzen. Der Antrag kann bis zum Montag, 15. November 
2021, 16:00 Uhr schriftlich bei der Wahlbehörde gestellt 
werden.

2.2.8 Die Wahlbehörde hat für alle (gilt auch für die Fälle 
des Punktes D 2.2.1 letzter Absatz) wahlberechtigten 
Unterzeichner, die die Unterstützungsunterschrift auf der 
von mir aufgelegten oder ausgegebenen Unterschriftenliste 
geleistet haben, auf der Unterschriftsliste zu vermerken, 
dass sie in der Gemeinde Oberkrämer zum Zeitpunkt der 
Unterschriftsleistung wahlberechtigt sind.

 
E. Mängelbeseitigung

1. Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 18. November 
2021, 12:00 Uhr, können Mängel, die sich auf die 
Benennung der Bewerberin oder des Bewerbers 
beziehen, nicht mehr behoben und fehlende Unterstüt-
zungsunterschriften nicht mehr beigebracht werden. Das 
Gleiche gilt, wenn der/die Bewerber/in so mangelhaft 
bezeichnet ist, dass ihre/seine Identität nicht feststeht.

2. Sonstige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvor-
schläge berühren, können bis zu der Sitzung des 
Wahlausschusses, in der über die Zulassung der 
Wahlvorschläge entschieden wird, beseitigt werden.

F. Zulassung der Wahlvorschläge

 Der Wahlausschuss beschließt spätestens am 26. November 
2021 in öff entlicher Sitzung über die Zulassung der Wahlvor-
schläge. Im Übrigen wird auf § 37 Abs. 1,2 und 5 bis 7 
BbgKWahlG und §§ 38 und 39 BbgKWahlV verwiesen.

G. Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen

Die für die Einreichung eines Wahlvorschlags erforderlichen 
Vordrucke können bei mir angefordert werden.

Oberkrämer, den 21. Oktober 2021

Großmann
Wahlleiterin der Gemeinde Oberkrämer
für die Kommunalwahlen

Öff entliche Bekanntmachung
Auff orderung an die Parteien, politischen 

Vereinigungen und Wählergruppen zur Benennung von 
Wahlausschussmitgliedern

Die in der Gemeinde Oberkrämer vertretenen Parteien, 
politischen Vereinigungen und Wählergruppen werden hiermit 
aufgefordert, 

bis zum 12.11.2021 
für die Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters am 23. Januar 
2022 wahlberechtigte Personen als Beisitzer/innen des Wahlaus-
schusses vorzuschlagen.
Der Wahlausschuss besteht aus der Wahlleiterin/dem Wahlleiter 
als Vorsitzende(n), dem/der Stellvertreter/in und fünf Beisitzer/
innen (§ 16 Abs. 1 des Brandenburgischen Kommunalwahl-
gesetzes – BbgKWahlG –).
Nach § 92 Abs. 4 BbgKWahlG darf niemand in mehr als 
einem Wahlorgan Mitglied sein. Wahlbewerber/innen, Vertrau-
enspersonen und stellvertretende Vertrauenspersonen für 
Wahlvorschläge dürfen nicht Wahlleiter/in oder dessen/deren 
Stellvertreter/in sein und keine ehrenamtliche Tätigkeit als 
Mitglied des Wahlausschusses ausüben.
Wahlleiter/innen oder deren Stellvertreter/innen und die 
Beisitzer/innen scheiden mit ihrer schriftlichen Zustimmung zur 
Aufnahme in einem Wahlvorschlag oder mit ihrer Benennung 
auf einem Wahlvorschlag als Vertrauensperson oder stellver-
tretende Vertrauensperson aus ihrem Amt aus.
Die Übernahme einer wahlehrenamtlichen Tätigkeit dürfen nach 
§ 92 Abs. 5 BbgKWahlG insbesondere ablehnen:
1. die Mitglieder des Europäischen Parlaments, des Deutschen 

Bundestags, des Landtags, der Bundesregierung und der 
Landesregierung,

2. die im öff entlichen Dienst Beschäftigten, die amtlich mit 
dem Vollzug der Wahl oder mit der Aufrechterhaltung der 
öff entlichen Sicherheit und Ordnung beauftragt sind,

3. wahlberechtigte Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet 
haben,

4. wahlberechtigte Personen, die glaubhaft machen, dass 
ihnen die Fürsorge für ihre Familie die Ausübung des Amtes 
in besonderem Maße erschwert,

5. wahlberechtigte Personen, die glaubhaft machen, dass sie 
aus dringenden Gründen oder wegen einer Krankheit oder 
Behinderung nicht in der Lage sind, das Amt ordnungsgemäß 
zu führen,

6. wahlberechtigte Personen, die sich am Wahltag aus 
zwingenden Gründen außerhalb ihres Wohnortes aufhalten.

Oberkrämer, den 21. Oktober 2021

Großmann
Wahlleiterin der Gemeinde Oberkrämer
für die Kommunalwahlen

Öff entliche Bekanntmachung
Auff orderung an die Parteien, politischen 

Vereinigungen und Wählergruppen zur Benennung von 
Wahlvorstandsmitgliedern

Die in der Gemeinde Oberkrämer vertretenen Parteien, 
politischen Vereinigungen und Wählergruppen werden hiermit 
aufgefordert, 

bis zum 12.11.2021
für die Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters am 23. 
Januar 2022 wahlberechtigte Personen als Beisitzer/innen des 
Wahlvorstands vorzuschlagen.
Für die genannten Wahlen werden einheitliche Wahlvorstände 
gebildet.
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Nach § 92 Abs. 4 des Brandenburgischen Kommunalwahl-
gesetzes (BbgKWahlG) darf niemand in mehr als einem 
Wahlorgan Mitglied sein. Wahlbewerber/innen, Vertrau-
enspersonen und stellvertretende Vertrauenspersonen für 
Wahlvorschläge dürfen nicht Wahlleiter/in oder dessen/deren 
Stellvertreter/in sein und keine ehrenamtliche Tätigkeit als 
Mitglied des Wahlvorstandes ausüben.
Mitglieder der Wahlvorstände scheiden mit ihrer schriftlichen 
Zustimmung zur Aufnahme in einem Wahlvorschlag oder mit 
ihrer Benennung auf einem Wahlvorschlag als Vertrauensperson 
oder stellvertretende Vertrauensperson aus ihrem Amt aus.
Die Übernahme einer wahlehrenamtlichen Tätigkeit dürfen nach 
§ 92 Abs. 5 BbgKWahlG insbesondere ablehnen:
1. die Mitglieder des Europäischen Parlaments, des Deutschen 

Bundestags, des Landtags, der Bundesregierung und der 
Landesregierung,

2. die im öff entlichen Dienst Beschäftigten, die amtlich mit 
dem Vollzug der Wahl oder mit der Aufrechterhaltung der 
öff entlichen Sicherheit und Ordnung beauftragt sind,

3. wahlberechtigte Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet 
haben,

4. wahlberechtigte Personen, die glaubhaft machen, dass 
ihnen die Fürsorge für ihre Familie die Ausübung des Amtes 
in besonderem Maße erschwert,

5. wahlberechtigte Personen, die glaubhaft machen, dass sie 
aus dringenden Gründen oder wegen einer Krankheit oder 
Behinderung nicht in der Lage sind, das Amt ordnungsgemäß 
zu führen,

6. wahlberechtigte Personen, die sich am Wahltag aus 
zwingenden Gründen außerhalb ihres Wohnortes aufhalten.

Oberkrämer, den 21. Oktober 2021

Großmann
Wahlleiterin der Gemeinde Oberkrämer
für die Kommunalwahlen

Bekanntmachung
über das Recht auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis 

und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl des 
Landrates des Landkreises Oberhavel am 28. November 2021

Gemäß § 18 der Brandenburgischen Kommunalwahlverordnu
ng(BbgKWahlV) mache ich, der Bürgermeister der Gemeinde 
Oberkrämer, Perwenitzer Weg 2, 16727 Oberkrämer, als 
Wahlbehörde, öff entlich bekannt: 

1. Das Wählerverzeichnis zur Wahl der Landrätin oder des 
Landrates für die Wahlbezirke der Gemeinde Oberkrämer 
kann in der Zeit vom 8. November 2021 bis zum 12. 
November 2021 während der allgemeinen Öff nungszeiten

  
 Dienstag   von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

        und 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
 Donnerstag  von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

        und 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr
 sowie Montag     von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr

 in der Gemeindeverwaltung Oberkrämer, Einwohner-
meldeamt, Raum 1 und 1a, Perwenitzer Weg 2, 16727 
Oberkrämer  von wahlberechtigten Personen eingesehen 
werden. 

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist
oder einen Wahlschein hat.

2.  Jede/r Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollstän-
digkeit der zu ihrer/seiner Person im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Daten überprüfen. Sofern eine/ein 
Wahlberechtigte/r die Richtigkeit oder Vollständigkeit der 
Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Personen überprüfen will, hat sie/er Tatsachen glaubhaft 
zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvoll-
ständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht zur Überprüfung nach Satz 1 besteht nicht hinsichtlich 
der Daten von wahlberechtigten Personen, für die im 
Melderegister eine Auskunftssperre nach § 51 Absatz 1 des 
Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. Die Einsichtnahme 
ist durch ein Datensichtgerät möglich.

3. Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis

 Auf Antrag kann in das Wählerverzeichnis eingetragen 
werden:

a) eine wahlberechtigte Person, deren Hauptwohnung 
außerhalb des Wahlgebiets liegt, wenn sie am Ort der 
Nebenwohnung einen ständigen Wohnsitz im Sinne des 
Bürgerlichen Gesetzbuches hat;

b) eine wahlberechtigte Person, die ohne eine Wohnung 
innezuhaben sich im Wahlgebiet sonst gewöhnlich aufhält;

c) eine/ein wahlberechtigte/r Unionsbürgerin/-bürger, der nicht 
der Meldepfl icht unterliegt.

 In den Fällen zu a) hat die betroff ene Person in ihrem Antrag 
in geeigneter Weise glaubhaft zu machen, dass sie am Ort 
der Nebenwohnung einen ständigen Wohnsitz im Sinne 
des Bürgerlichen Gesetzbuches hat. In den Fällen zu b) 
hat die betroff ene Person in ihrem Antrag in geeigneter 
Weise glaubhaft zu machen, dass sie sich im Wahlgebiet 
gewöhnlich aufhält.

 Der Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis ist 
schriftlich oder als Erklärung zur Niederschrift bis spätestens 
zum 13. November 2021 bei o.a. Wahlbehörde zu stellen. 
Der Antrag muss Familienname, Vornamen, Tag der Geburt 
und, sofern vorhanden, die genaue Anschrift der wahlbe-
rechtigten Person enthalten. Die antragstellende Person 
hat der Wahlbehörde gegenüber zu versichern, dass sie bei 
keiner anderen Wahlbehörde die Eintragung in das Wähler-
verzeichnis beantragt hat. Eine behinderte wahlberechtigte 
Person kann sich der Hilfe einer Person ihres Vertrauens 
bedienen; § 53 BbgKWahlV gilt sinngemäß für Hilfeleistung 
bei der Stimmabgabe.

4. Einspruch gegen das Wählerverzeichnis

 Jede/r Wahlberechtigte, die/der das Wählerverzeichnis für 
unrichtig oder unvollständig hält, kann bis zum 

12. November 2021 in der Gemeindeverwaltung Oberkrämer, 
Einwohnermeldeamt, Raum 1 und 1a, Perwenitzer Weg 2, 
16272 Oberkrämer Einspruch gegen das Wählerverzeichnis 
einlegen. Der Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift 
einzulegen, persönlich oder durch einen Bevollmächtigten, 
bei der Wahlbehörde einzulegen.

 Der Einspruch kann die Aufnahme einer neuen Eintragung 
oder Streichung oder Berichtigung einer vorhandenen 
Eintragung zum Gegenstand haben. Soweit die behaupteten 
Tatsachen nicht off enkundig sind, hat der Einspruchsführer 
die erforderlichen Beweismittel beizubringen.

5. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten bis spätestens 7. November 2021 eine 
Wahlbenachrichtigung.
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 Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss einen Antrag auf Berichtigung 
des Wählerverzeichnisses stellen, wenn sie/er nicht Gefahr 
laufen will, dass sie/er ihr/sein Wahlrecht nicht ausüben 
kann.

 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen 
ist oder einen Wahlschein hat.

6. Einen Wahlschein erhält auf Antrag

6.1 eine wahlberechtigte Person, die im Wählerverzeichnis 
eingetragen ist.

6.2 eine wahlberechtigte Person, die im Wählerverzeichnis nicht 
eingetragen ist, 

a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antrags- 
(bis zum 13. November 2021) oder Einspruchsfrist (bis zum 
12. November 2021) versäumt hat,

b) ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der 
unter a) genannten Antrags- oder Einspruchsfrist entstanden 
ist oder

c) ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden 
ist und die Wahlbehörde von der Feststellung erst nach 
Abschluss des Wählerverzeichnisses erfahren hat.

 Wahlscheine können schriftlich oder mündlich bis zum 
26. November 2021, 18.00 Uhr in der Gemeindever-
waltung Oberkrämer, Einwohnermeldeamt, Raum 1 und 1a, 
Perwenitzer Weg 2, 16727 Oberkrämer beantragt werden.

   
 Die Schriftform gilt auch durch Telegramm, Fernschreiben, 

Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare 
Übermittlung in elektronischer Form als gewahrt, wenn der 
Antrag auch den Tag der Geburt der antragstellenden Person 
enthält. Eine fernmündliche Antragstellung ist unzulässig.

 Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er/
sie dazu berechtigt ist. 

 Ein/e behinderte/r Wahlberechtigte/r kann sich bei der 
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

 Wahlberechtigte, die nicht in das Wählerverzeichnis 
eingetragen sind (Nr. 6.2 a) bis c)), können Wahlscheine 
noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr beantragen. Gleiches 
gilt, wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung, das 
Wahllokal nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten aufgesucht werden kann.

7. Wahlscheininhaber/innen können in einem beliebigen 
Wahlbezirk des Wahlgebiets oder durch Briefwahl wählen.

8. Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, dass die 
wahlberechtigte Person vor einem Wahlvorstand wählen 
will, erhält sie mit dem weißen Wahlschein zugleich folgende 
Briefwahlunterlagen:

a) ein amtlicher (weißer) Stimmzettel des Wahlgebiets,
b) ein amtlicher (blauer) Stimmzettelumschlag,
c) ein amtlicher (grüner) Wahlbriefumschlag und
d) ein Merkblatt zur Briefwahl.

 Die wahlberechtigte Person kann diese Unterlagen 
nachträglich bis spätestens am Wahltag, 15.00 Uhr, 
abholen. Die Abholung von Wahlscheinen und Briefwahlun-
terlagen für eine andere Person ist nur möglich, wenn die 
Berechtigung zum Empfang der Unterlagen durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. Außerdem 
darf die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlbe-
rechtigte vertreten. 

Dies hat sie der Wahlbehörde vor dem Empfang der Unterlagen 
für die Bundestagswahl schriftlich zu versichern. Auf 
Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.

 Verlorene Wahlscheine und Stimmzettel werden nicht 
ersetzt.

 Bei der Briefwahl hat der/die Wähler/in den Wahlbrief so 
rechtzeitig zu übersenden, dass dieser spätestens am 
Wahltag, 18.00 Uhr, bei der zuständigen, auf dem Wahlbrief-
umschlag angegebenen Stelle eingeht. Der Wahlbrief kann 
auch dort abgegeben werden. 

Der Wahlbrief muss in einem verschlossenen Wahlbriefumschlag 
enthalten

a) den Wahlschein,
b) in einem verschlossenen Stimmzettelumschlag den 

Stimmzettel.

 Nähere Hinweise darüber, wie durch Briefwahl gewählt wird, 
sind dem Wahlschein zu entnehmen.

 Wer nicht lesen kann oder wegen einer körperlichen 
Behinderung nicht in der Lage ist, die Briefwahl persönlich 
auszuüben, kann sich der Hilfe einer anderen Person 
(Hilfsperson) bedienen. Die Hilfsperson hat durch 
unterschreiben der „Versicherung an Eides statt zur 
Briefwahl“ zu bestätigen, dass sie den Stimmzettel nach 
dem Willen der wahlberechtigten Person gekennzeichnet 
hat.

 Holt die wahlberechtigte Person den Wahlschein und die 
Briefwahlunterlagen bei der Wahlbehörde persönlich ab, 
so soll sie die Gelegenheit haben, die Briefwahl an Ort und 
Stelle auszuüben.

 Die Wahlbriefe werden ohne besondere Versendungsform 
ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich 
befördert.

 Oberkrämer, 21. Oktober 2021 

 gez. P. Leys
 Bürgermeister Gemeinde Oberkrämer

Bekanntmachung
über den Beginn und das Ende der Wahlzeit sowie über 

Wahlbezirke/ Wahllokale
für die Wahl des Landrates des Landkreises Oberhavel

am 28. November 2021 

1. Am 28. November 2021 fi ndet die Wahl des Landrates für 
den Landkreis Oberhavel statt.

 Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.

 Das Wahlgebiet umfasst alle Gemeinden, Städte und das 
Amt des Landkreises Oberhavel.

 Eine etwaig notwendig werdende Stichwahl fi ndet am 12. 
Dezember 2021 im selben Zeitraum und Wahlgebiet statt.

2. Die Gemeinde Oberkrämer ist in folgende acht allgemeine 
Wahlbezirke/ Wahllokale eingeteilt: 
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Ende der amtlichen Mitteilungen

 001 OT Bärenklau, Remonteschule, 
 Alte Dorfstraße 15, 16727 Oberkrämer;

 002 OT Bötzow, Grundschule, 
 Dorfaue 8, 16727 Oberkrämer;

 003 OT Bötzow, Gemeindezentrum, 
 Veltener Straße 23, 16727 Oberkrämer;

 004 OT Eichstädt, Gemeindehaus, 
 Am Eichenring 29, 16727 Oberkrämer;

 005 OT Marwitz, Turnhalle, 
 Berliner Straße 67, 16727 Oberkrämer;

 006 OT Neu-Vehlefanz, Gemeinderaum, 
 Am Dorfplatz 2, 16727 Oberkrämer;

 007 OT Schwante, Gemeindezentrum, 
 Dorfstraße 28, 16727 Oberkrämer;

 008 OT Vehlefanz, Grundschule, 
 Bärenklauer Straße 22, 16727 Oberkrämer.

 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten 
in der Zeit vom 25.10.2021 bis zum 07.11.2021 übersandt 
worden sind/ zugehen, sind der Wahlbezirk und der 
Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu 
wählen hat.

 Außerdem werden zwei Briefwahlbezirke gebildet:

 9009 Briefwahl I (WBZ 001, 002, 003, 004, 006);
 9010 Briefwahl II (WBZ 005, 007, 008).

 Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwah-
lergebnisses um 15.00 Uhr am Wahltage in der Gemein-
deverwaltung Oberkrämer, Perwenitzer Weg 2, 16727 
Oberkrämer zusammen. 

3. Jede wahlberechtigte Person hat bei der Wahl des Landrates 
eine Stimme. 

 
4. Die Stimmzettel werden amtlich erstellt und im Wahllokal 

bereitgehalten. Sie enthalten die im Wahlgebiet 
zugelassenen Wahlvorschläge.

5. Die wählende Person muss den Bewerber, dem sie ihre 
Stimme geben will, durch Ankreuzen eindeutig kennzeichnen. 

 (Ist für eine etwaig notwendig werdende Stichwahl nur 
ein Bewerber zugelassen, hat die wählende Person ihr 
Wahlrecht in der Weise auszuüben, dass sie in einem der 
bei den Worten „Ja“ oder „Nein“ befi ndlichen Kreise ein 
Kreuz einsetzt.)

 Der Stimmzettel muss von der Wählerin/ von dem Wähler in 
einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen 
Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet 
werden, dass ihre/ seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist.

6. Die wählende Person hat sich auf Verlangen des 
Wahlvorstands auszuweisen.

7. Die wahlberechtigte Person, die keinen Wahlschein besitzt, 
kann ihre Stimme nur in dem für sie zuständigen Wahllokal 
abgeben.

8. Die wahlberechtigte Person, die einen Wahlschein besitzt, 
kann an der Wahl 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des 
Wahlgebiets oder

b)  durch Briefwahl
 teilnehmen.

9. Die Briefwahl wird in folgender Weise ausgeübt:

a)  Die wahlberechtigte Person kennzeichnet ihren Stimmzettel 
persönlich und unbeobachtet.

b) Sie legt den Stimmzettel unbeobachtet in den amtlichen 
Wahlumschlag und verschließt diesen.

c) Sie unterschreibt unter Angabe des Ortes und des Tages die 
auf dem Wahlschein vorgedruckte „Versicherung an Eides 
statt zur Briefwahl“.

d) Sie legt den verschlossenen Wahlumschlag und den 
unterschriebenen Wahlschein in den Wahlbriefumschlag.

e) Sie verschließt den Wahlbriefumschlag.
f) Sie übersendet den Wahlbrief an die zuständige, auf dem 

Wahlbriefumschlag angegebene Stelle so rechtzeitig, dass 
der Wahlbrief spätestens bis 18.00 Uhr am Wahltag (bzw. 
ggf. am Tag der Stichwahl) eingeht. Sie kann den Wahlbrief 
auch dort abgeben.

 Nähere Hinweise darüber, wie durch Briefwahl gewählt wird, 
sind dem Wahlschein (ggf. auf der Rückseite) sowie dem 
Einleger „Wegweiser zur Briefwahl“ zu entnehmen.

 Wer nicht lesen kann oder wegen einer körperlichen 
Behinderung nicht in der Lage ist, die Briefwahl persönlich 
auszuüben, kann sich der Hilfe einer anderen Person 
(Hilfsperson) bedienen. Die Hilfsperson hat durch 
Unterschreiben der „Versicherung an Eides statt zur 
Briefwahl“ zu bestätigen, dass sie den Stimmzettel nach 
dem Willen der wahlberechtigten Person gekennzeichnet 
hat.

 Holt die wahlberechtigte Person persönlich den Wahlschein 
und die Briefwahlunterlagen bei der Wahlbehörde ab, 
so wird ihr Gelegenheit gegeben, die Briefwahl an Ort 
und Stelle auszuüben. Die Wahlbehörde hat zu diesem 
Zweck eine Wahlkabine aufgestellt, damit der Stimmzettel 
unbeobachtet gekennzeichnet und in den Stimmzettel-
umschlag gelegt werden kann. Die Wahlbehörde nimmt die 
Wahlbriefe entgegen, hält sie unter Verschluss und übergibt 
sie rechtzeitig am Wahltag dem zuständigen Wahlleiter.

 Wahlberechtigte Personen, die erst für die mögliche 
Stichwahl (siehe Nummer 1) am 12. Dezember 2021 
wahlberechtigt oder nicht in das Wählerverzeichnis 
eingetragen sind und bereits für die Wahl am 28. November 
2021 einen Wahlschein bekommen haben, erhalten nach 
Maßgabe der Kommunalwahlverordnung von Amts wegen 
einen Wahlschein für die Stichwahl. Wahlberechtigte 
Personen, die für die Wahl am 28. November 2021 einen 
Wahlschein mit Briefwahlunterlagen erhalten haben, wird für 
die Stichwahl von Amts wegen wiederum ein Wahlschein 
mit Briefwahlunterlagen ausgestellt und zugesendet, es sei 
denn, aus dem Antrag ergibt sich, dass sie bei der Stichwahl 
in ihrem Wahlbezirk wählen will.

 
10. Die Wahl ist öff entlich. Jedermann hat zum Wahllokal und 

zu den Briefwahlvorständen Zutritt, soweit das ohne Störung 
des Wahlgeschäfts möglich ist.

11. Nach den Vorschriften des Strafgesetzbuches wird bestraft, 
wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht.

Oberkrämer, 21. Oktober 2021 

gez. P. Leys
Bürgermeister Gemeinde Oberkrämer


